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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Samstag, den 21 Merz 1801. Viertes Quartal. Den zv Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath,.28. Febr.

Fortsetzung.

Der Decrctsvvrschlag der dem B. Cusani von May»
land das helvetische Bürgerrecht ertheilt, wird in neue

Berathung genommen, und hierauf in folgender Ab»

fassung zum Decret erhoben:
Der gesezg. Rath, auf die Bittschrift des zu LaniS au-

gesessenen Bürger Philipp Cusani von Mayland, worin
er um die Ertheilung des helvetischen Bürgerrechts an»

sucht, und nach Anhörung seiner Coiistitutisnskom.
Mißwn;

In Erwägung, daß der Bittsteller vor Einführung
der gegenwärtigen Verfassung bereits von einigen Can-
tonen die Onsstiinnmi für das Landbürgerrccht er-

halten hat, und nur durch die Auflösung der alten

Ordnung der Dinge, verhindert worden ist, sich um die

Stimmen der übrigen Cantone zu bewerben;

verordnet:
Dem Bürger Philipp Cusani von Mayland ist, insofern

er im Best; eines Ortsbürgerrechts sich befindet, das

helvetische Bürgerrecht ertheilt.
Die Crim. Commißion erstaltet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird:
B. Gesezgebcr! Der Vollz. Rath hat dem gcsezgeb.

Rath unter dem 9. Hornung igoi, die Procedur und
das Urtheil des Heinr. Hauenstein von Degerfcldcn»
Drstr. Brugq, Canton Aargau, eines jungen Menschen
von 2z Iahren, welcher sich mit vier verschiedenen nächt-
lichen Diebställen, in Gesellschaft anderer schlimmen
Camincraden betreten lassen, und deßnahen zu einer

anderthalbjährigen Gefängnißstraffe vom Gericht Brugg
verunhcilt worden ist übersandt, und um dessen Begna.
dignng und zur ein und ein halbjährigen Eingränzung
m seinem Wohnort angetragen, und die Gründe dieser

Begnadigung aufdcs Delinquenten Jugend, auf seine

Verführung, auf dem geringen Werth des Entwendeten,
und hauptsächlich in Eßwaaren bestehenden Diebstahis,
auf die Dummheit des Vcrurlheilten, und endlich dahin
abgestellt, baß der öffentliche Ankläger sowohl, als das

Gericht selbst, den Schuldigen zur Gnade empföhle»
haben.

Nachdem mm Eure Crimminalcommißion die Akte»,
welche mit dem Heinrich Hauenffein vollführt worden
find, genau imtcrsiicht und geprüft, sa hat dieselbe alle
obige allcgirre Begnadigungsgründe zwar richtig uni»

wahr, aber dabey gefunden, daß der Heinrich Hauen«
stein nicht etwa an einem, sondern an vieren, und in einer
und derselben Nachr an dreyen verschiedenen Laden»

Fleisch - und Fruchtdiebställcn Antheil genommen hqbe,
welche Diebställe nicht wegen der Klcinfügigkeit deS

Werths an sich selbst, sondern wegen der Art wie zwey
derselben begangen worden sind, in rechtliche Betrach-
tung genommen werden müssen; zumal nicht nur alle
vier Verbrechen nächtlicherweile, sondern zwey davon

mit Einsprengung der Hausthür, und Einsteigung über
eine Schelterbeig vollbracht wurden, und daher mehr
oder minder, als qualificitte Diebställe zum Vorschein
kommen, mid also als solche, in Rüksicht der allgemei-

ncn Sicherheit, nicht so leichter Dingen ungestraft blci.
den sollen.

Eure Crimminalcommißion hätte zwar gewünscht, daß

von der Vollziehung nicht auf die gänzliche Nachiassnng,

sondern auf die Verkürzung der Straffe angetragen

worden wäre, in welchem Fall sie dem Antrag zu cnt«

sprechen, sich geneigt gefunden hätte; allein zur gänz»

lichen Nachiassnng der Straffe, glaubt sie um so weniger

stimmen zu dürffen, als der Hauenstein sich in seinen

Verhören nicht als ein ganz einfältiger Mensch, wie

man ihn anzuschreiben suchte, durch sein anfänglich
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gànzes und nachWerts zum Theil hartnäckiges Lâuqnen,

karakkcr-fiele, und üderdas der Richter selbst sein:, vermög

peinlichem Gesezbuch ftchsiahrlge Gesänguchsiraffe, auf
ein und ein halb Jahr herabgesczt, und ihm dadurch schon

einigermassen Gnade anstatt Recht wicderfahren lassen;

und endlich weder ein 221'àhrigcê Alter, noch die Trunken,

heit, bey wiederholten qualificirten Verbreche» cntschul.

digcn; und die Ruhe und Sicherheit der Republik, das

feste Gcscz aller Genzgebcr seyn soll. Darum rathet Euch

Eure Eriinminalcommißion an, in Hinsicht aller dieser

Gründen, in daS Begnadigungsbegehccn des Heinrich
Hauenstcin von Brugg nicht einzutreten.

Die Finanzcommißion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

An die Vollziehung.
Die Besitzer der neun Gerechtigkeiten, in welche das

Gemcindgut von Reuß.gg, ini Distr. Mûri, Canton

Baden, vertheilt ist, wünschten dieses ihr gemeinsam

behendes Eigenthum gänzlich unter sich vertheilen zu

dnrffen; ein Begehren, dem i» ss »mit keine Hindernisse

entgegen zu stehen scheinen.

Nichtsdestoweniger aber fodert doch das Gcstj vom

25.Dcc-iLoo, daß dcmgcsezgeb Rathe nicht nur das

Theilungsdegehren, sondern auch die Theilungsacte selbst

mir vorgelegt werde, was auch um so nothwendiger ist,

da die gute Ordnung will, daß die Ratifikation des Ge«

sezgeberS in das Theilungsinstrummeiit selbst eiugeschric-

den werden soll.

Der geftzgebcnde Ralh will Sie daher einladen B.
Dvllz. Räthe, den Potenten ihr auf zu erhallende Ge.

uehmigung hin, errichtetes Theilungsinstrument abzu-

fvdern, und ihm solches nebst einer Abschrift des dieses

Gcmciiiguts halber im Jahr 17S0 «rgaagcncn Syndi-
katsschlnsss, mitzutheilen.

Die Betitionencow.mißion berichtet über folgende

Gegenstände: ^
i, B. Jvh. Georg Falk von Sachsencoburg, Apo.

theker in Aubonne, wohnt seit 10 Jahren daselbst hat
eine Schweizerin gehevrathct, und bittet um das hel-

vetische Bürgerrecht. Wird an die Const. Cemnußion

gewiesen. (Die Forts, foigt.)

Mannigfaltigkeitem
Schreiben des V?llz. Raths an den Regie-

niügsftatthalter des Cant. Schafhausen.
So- unangenehm es dem Vollzichungsrakhe seyn

nnßch, aus.- der von Euch clugesandten Adresse der

sänimtlichen Authobitäten eners EantonS zu vernchmer,

daß das Gerücht, als sollte dieser Canton von Helvetic»

losgerissen werden, einen grossen Theil eurer Mitbürger
beunruhiget hat: so angenehm mußte ihm der, in tbc.

ser Zuschrift aufgestellte Beweis von ihrer treuen und

festen Anhänglichkeit an das gemeinschaftliche Vaterland

und ihre fcyerliche Erklärung seyn, Schweizer
dleiden zu wollen; und so s.hr freuet es ih»,

Euch, Bürger Statthalter, und durch Euch den A».

lhorilätcn und dem Volke euer- Cantons die Veeslchr.

rung geben zu können, daß jenes Gerücht durchaus

falsch und baß gar nicht die Rede sty, den Ca-uo»

Schafhausen von der helvctiichen Republik zu trenm».

Ihr seyd eingeladen, diese Versicherung euer» M<
bürgern zu ihrer Beruhigung cckannc zu machen.

Kleine Schriften.
Als ein Aktenstück von pedantischem Unsinne Ulllj

einer seltne» Verwirrung des menschlichen Geistes vm>

dient eine Flugschrift einiger Professoren in Ban! be»

Psychologen au,bewahrt zu werden, die den Titel führt:

Urkunden betreffend die Stiftung
und die Freyheiten ber Unioersilat
zu B a sel. Omnes omnium clwrirsies patiia

una complex» elì. Licero. 4. igoi. 9 Bogen.

Diesen dîrkunden, die aus dem Sliftungsbrieft und

einer Bulle des Pabsts Pius des zweyten, und weh-

rern atstn Vertragsbricftn zwischen dem Rathe zu Hasel

und der Universität bestehen, ist ei» Capettl gelehrter

Bemerkungen angehängt, dessen Inhalt wir in geivis.

senhaflem Auszüge dem Publikum zum Besten gcbcn.

Pabst PmS der zweyte, (den sie auch ihren hohen
Gönner nennen), hätte (sagen sie) auf Ansuchen

des Raths und der Gemeint- verordnet: „Daß
für oh in in der S ladt Basel soye und
zu ewigen Zeiten bleibe, ein altgemei-
»es Studium, das ist eine Universität!
woraus sich ergebe, daß dies.' ein Privat ei g en.

thu m der Sradr und Gemeinde Bäftl
sey!- (In eben diesem Stiftungsbricfe und i» der

Bulle wird der Miiversilät tie Anseechlhallung und Mm
brcitmig des katholischen Glaubens bedingt ans

Herz gelegt und am Schlüsse allen denen, die siehe»

frechen würden, die ertheilten Privilegien zu belaste»,

mit der Ungnade der huligen Apostel Paulus und P»

lrtls Sprecht
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